


Gemeinderat Oßling  Index: 2677 

 

Nummer:  01/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.1. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Verzicht auf einen konsolidierten Gesamtabschluss 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beschließt den Verzicht auf die Aufstellung eines  

konsolidierten Gesamtabschlusses der Gemeinde Oßling für das Jahr 2026  

gemäß VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Pkt. XIV zu § 88b der Sächsischen  

Gemeindeordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

 

Siehe Rückseite! 



Begründung: 

 

Der Beschluss regelt das buchhalterische Verfahren des Jahresabschlusses  

der Gemeinde Oßling. 

 

Nach § 88b SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen.  

Dies bedeutet, dass neben dem kommunalen Haushalt im engeren Sinn auch alle 

privaten Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist, als auch  

Zweckverbände in den Jahresabschluss einbezogen werden müssten. 

Dies würde einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. 

 

Die Unternehmen, an denen die Gemeinde Oßling beteiligt ist, werden im  

jährlich zu erstellenden Beteiligungsbericht aufgezeigt und in ihrer  

finanziellen Beziehung zur Gemeinde ausgewertet. Diesen Bericht erhält der  

Gemeinderat zur Kenntnis und er steht auch der Öffentlichkeit zur  

Verfügung. 

An den Verzicht auf einen Gesamtabschluss ist die Prämisse gebunden, dass  

der Anteil der ordentlichen Erträge des einzelnen Aufgabenträgers nicht  

mehr als 5 % aller Erträge insgesamt und der Anteil der Bilanzsumme des  

einzelnen Aufgabenträgers ebenfalls nicht mehr als 5 % der gesamten  

Bilanzsumme beträgt. 

 

Diese Voraussetzungen werden für die Gemeinde Oßling erfüllt. 

Ein möglicher Verzicht auf einen Gesamtabschluss muss in jedem neuen  

Haushaltsjahr geprüft und neu beschlossen werden. 

 
 



Gemeinderat Oßling  Index: 2678 

 

Nummer:  02/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 
 
Ausschuss 1:       .  .     
 

Ausschuss 2:       .  .     
 

Ortschaftsrat:      .  .     
 

Gemeinderat 
 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.2. 21.01.2026 
 

 

Betreff: Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2026 
 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat beschließt die Übertragung der in der Anlage aufgeführten  

und nicht verwendeten Haushaltsmittel 2025 in das Jahr 2026.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 
Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 
Begründung: 

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können gemäß § 21 Sächsische  

Kommunalhaushaltsverordnung für übertragbar erklärt werden. Regulär können  

sie bis zu zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar bleiben. 

Die Gemeinde ist bemüht, Aufträge im Haushaltsjahr der Vergabe abzurechnen. 

Bedingt durch Lieferschwierigkeiten bzw. unter Berücksichtigung der  

Wettersituation war eine Realisierung des Großteils der Aufträge 2025 nicht 

mehr möglich. 

Detaillierte Angaben sind der Anlage zu entnehmen. 

 
 





Gemeinderat Oßling  Index: 2679 

 

Nummer:  03/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.3. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Einwendungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2026 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling schließt sich der Stellungnahme der Verwaltung  

entsprechend dem beigefügten Abwägungsprotokoll zur Haushaltssatzung und  

zum Haushaltsplan 2026 an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 
Begründung: 

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltplanes 2026 lag vom  

22.12.2025 bis zum 08.01.2026 in der Gemeindeverwaltung öffentlich aus. 

Vom Einsichtnahmerecht wurde nicht Gebrauch gemacht. 

Bis einschließlich 19.01.2026 haben Abgabepflichtige und Einwohner die  

Möglichkeit, Einwendungen gegen die Haushaltssatzung zu erheben. 

Zu gegebenenfalls geltend gemachten Einwendungen kann frühestens am  

20.01.2026 das dann notwendige  Abwägungsprotokoll nachgereicht werden. 
 



Gemeinderat Oßling  Index: 2680 

 

Nummer:  04/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.4. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Oßling 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beschließt die Haushaltssatzung und den  

Haushaltsplan der Gemeinde Oßling für das Haushaltsjahr 2026 entsprechend  

der Anlage zur Beschlussvorlage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 
Begründung: 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden allen Gemeinderäten am  

09.01.2026 zugeleitet. Gegenüber dem Entwurf, der den Gemeinderäten am  

05.12.2025 zugegangen ist, wurden lediglich der liquide Mittelbestand per  

31.12.2025 angepasst und die Haushaltsreste eingebucht (siehe Zeile 49  

Finanzhaushalt im Produktplan). Es hat sich dadurch der Bestand an  

Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Zeile 53) und der Bestand an  

Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres (Zeile 55) gegenüber dem  

Entwurf geändert. 

Weitere Änderungen ergaben sich zwischenzeitlich nicht. 
 



Gemeinderat Oßling  Index: 2681 

 

Nummer:  05/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.5. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Einführung Ortsbudget 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
Der Gemeinderat Oßling beschließt die Einführung eines Ortsbudgets ab den  

Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 

2€ je Einwohner für jeden Ortsteil. 
 

Folgende Bedingungen sollen dabei umgesetzt werden: 

 

- Verwaltung des Budgets durch die Ortschaftsräte unter Vorsitz des  

  Ortsvorstehers 

- Verwendung der Mittel aus dem Budget für Aufgaben des Ortschaftsrates in  

  Anlehnung des §67 der Sächsischen Gemeindeordnung: 

• die Pflege des Ortsbildes sowie die Unterhaltung und Ausgestaltung der 

      öffentlichen Park- und Grünanlagen, deren Bedeutung nicht wesentlich über 

      die Ortschaft hinausgeht 

• die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der 

      Ortschaft; 

• die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und 

      des Brauchtums in der Ortschaft; 

• die Information, Dokumentation und Repräsentation in  

      Ortschaftsangelegenheiten 

 

- Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage einer Rechnung oder Quittung bei der  

  Gemeindeverwaltung. 

 

Spätestens zur Haushaltsplanung 2028 soll das Ortsbudget auf Wirksamkeit  

überprüft werden. 

  

 

Siehe Rückseite! 



 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 
Begründung: 

 

Oft sind es kleine Beträge die in den einzelnen Ortsteilen dabei helfen,  

das Ortsbild zu verbessern, Vereine zu unterstützen oder Veranstaltungen zu 

ermöglichen. 

Die Ortschaftsräte sind gut mit den Bürgern im Ort vernetzt und kennen die  

Gegebenheiten in den einzelnen Ortsteilen. 

Daher soll auf Vorschlag des Bürgermeisters ab dem Jahr 2026 ein Ortsbudget 

unter Verwaltung der Ortschaftsräte eingeführt werden. 

Spätestens zur Haushaltsplanung im Jahr 2028 soll die Wirksamkeit des  

Budgets überprüft werden. 

 
 



Gemeinderat Oßling  Index: 2682 

 

Nummer:  06/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.6. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf der Schulnetzplanung des Landkreises Bautzen 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Zur Schulnetzplanung des Landkreises Bautzen gibt der Gemeinderat Oßling  
für die kommunale Kastanienschule - Grundschule folgende Stellungnahme ab: 
 
Zum Punkt 6.2.31.1.2 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose teilen wir  
mit, dass derzeit zum 13.01.2026 9 Anmeldungen für die erste Klasse 2026/27 
vorliegen. 
 
Weiterhin geben wir folgende Hinweise: 
 
1.Wenn der jahrgangsübergreifende Unterricht eingeführt wird, ist geplant, 
das Raumangebot der Kastanienschule zu reduzieren. Der Gemeinderat hat im  
Dezember 2025 eine Machbarkeitsstudie für die Liegenschaftskonzeption der  
Kinderbetreuung in der Gemeinde Oßling beauftragt. Unter anderem wird  
untersucht, ob die freiwerdenden Räumlichkeiten der Grundschule auch für  
den Kindergarten genutzt werden können. Die Ergebnisse sollen Mitte des  
Jahres 2026 vorliegen. 
 
2.Der Kastanienschule sind Stand Januar 2026 bereits ca. 8 DAZ- Schüler  
zugewiesen. Für die neue 1. Klasse des Schuljahres 2026/27 sind gemäß  
telefonischer Auskunft des LASUB weitere 10 bis 15 DAZ-Schüler vorgesehen.  
Dies wird seitens des Schulträgers auf Grund der hohen Anzahl im Verhältnis 
zu den regulären Anmeldungen sehr kritisch gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Siehe Rückseite! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

 

 
Begründung: 
 
Mit E-Mail vom 17.10.2025 wurde der Gemeinde Oßling als Schulträger der  
kommunalen Kastanienschule Oßling der Entwurf der Gesamtfortschreibung der  
Schulnetzplanung des Landkreises Bautzen übergeben. 
Bis 30.01.2026 ist den Städten und Gemeinden die Möglichkeit gegeben, zum  
Entwurf der Gesamtfortschreibung Stellung zu nehmen. Bis 27.02.2026 soll  
das Einvernehmen durch Beschluss des Gemeinderats hergestellt werden. 
 

 

















Gemeinderat Oßling  Index: 2683 

 

Nummer:  07/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.7. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Vergabebeschluss Erstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (SEKO) 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Der Gemeinderat Oßling vergibt den Auftrag zur Erstellung eines  
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (SEKO) für den Ortsteil Oßling  
entsprechend dem beiliegenden Vergabevorschlages an 
 
 
Planungsbüro Schubert GmbH & Co KG 
Rumpeltstr. 1 
01454 Radeberg 
 
zu einer Angebotssumme von 22.491,00 € (brutto). 
 
Zusätzlich wird die optional angebotene Leistung "Erstellung Antrag  
Neuaufnahme in Städtebauförderung" zum Angebotspreis von 2.142,00 €  
(brutto) mit beauftragt. 
 
 
 
 
  

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

Siehe Rückseite! 



Begründung: 
 
2024/ 2025 wurde erfolgreich ein Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept  
für die Gemeinde Oßling erarbeitet. Daraus soll jetzt ein Städtebauliches  
Entwicklungskonzept (SEKO) abgeleitet werden mit dem Ziel einer  
Programmaufnahme ab dem Jahr 2027. 
Der Gemeinderat hat sich für diese Vorgehensweise mit einem  
Grundsatzbeschluss (11/15/2025) in seiner Sitzung am 10.12.202  
positioniert. 
Mit Schreiben vom 11.12.2025 wurden daraufhin drei Planungsbüros zur Abgabe 
 eines Angebotes für die Erstellung des SEKO angefragt, die auch alle drei  
ein Angebot eingereicht haben. 
Sicher auch auf die Erfahrungen im Rahmen der Erstellung des INGEK  
zurückgreifend, konnte das Planungsbüro Schubert das wirtschaftlichste  
Angebot unterbreiten. Optional wurde die Leistung "Erstellung Antrag  
Neuaufnahme in Städtebauförderung" zum Angebotspreis von 2.142,00 €  
(brutto) angeboten, die im Angebotsumfang der beiden anderen Planungsbüros  
nicht enthalten ist. Selbst mit dieser zusätzlichen Leistung, die mit 3  
Arbeitstagen angesetzt wurde, liegen die Gesamtkosten unter den beiden  
weiteren Anbietern (Gesamtumfang 24.633,00 €). 
Laut Rücksprache mit der SAB sind die SEKO- Erstellungskosten, die im Jahr  
vor der Aufnahme in das Städtebauprogramm anfallen, förderfähig. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeinde Oßling 
mit den Ortsteilen 

Döbra Liebegast Lieske MilstrichOßlingScheckthalSkaskaTrado Weißig 

Vergabevorschlag 
 

 

Projekt  Erstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (SEKO) für den Ortsteil 

Oßling  

 

Die Ausschreibung erfolgte als freihändige Vergabe. 

Es wurden 3 Firmen in die Ausschreibung einbezogen. 3 Firmen reichten ein Angebot ein. 

 
Bieter Nr. Firmenbezeichnung: 

01 Planungsbüro Schubert 

02 Büro für Landschaftsarchitektur Hübner 

03 Büro Richter + Kaup 

 

1. Formale Angebotswertung 

 

1.1 Ermittlung auszuschließender Angebote aus zwingenden Gründen 

 

-nicht rechtzeitig vorgelegte Angebote:   keine Angebote 

-Fehlen von Preisangaben:     keine Angebote 

-Leistungen nicht zweifelsfrei erkennbar:   keine Angebote 

-Änderungen der geforderten Leistungen:   keine Angebote 

-wettbewerbswidrige Absprachen:    keine Angebote 

-nicht zugelassene Nebenangebote:    keine Angebote 

 

Zwischenergebnis der 1. Wertungsstufe:    keine Angebote sind auszuschließen 

 

1.2 Ermittlung auszuschließender Angebote aus fakultativen Gründen 

 

-Fehlen geforderter Angaben oder Erklärungen:  keine Angebote 

-Vorliegen von Insolvenz:     keine Angebote 

-nicht gekennzeichnete Nebenangebote:   keine Angebote 

 

Ergebnis der 1. Wertungsstufe:     keine Angebote sind auszuschließen 

 

 

2. Eignungsprüfung 

 

Von den Bietern sind Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bekannt. 

 

Ergebnis der 2. Wertungsstufe:     kein Ausschluss von Angeboten 

 

 

3. Prüfung der Angemessenheit des Preises 

 



-Die Prüfung der Preise erfolgte nach einheitlichen Maßstäben. 

 

-Die rechnerischen Prüfungen ergaben keine Rechenfehler. 

 

-Die angebotenen Leistungen der Bieter entsprechen den geforderten Leistungen. 

 

-Ein Missverhältnis zwischen angebotenen Preisen und zu erbringender Leistung ist nicht 

erkennbar. 

 

 

Ergebnis der 3. Wertungsstufe:     kein Ausschluss von Angeboten 

 

 

4. Auswahl des Angebotes 

 

Das Angebot der Firma „Bürozentrum Bautzen“ ist unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte 
hinsichtlich Qualität und Preis das wirtschaftlichste Angebot und somit zu beauftragen. 

 

Nach rechnerischer Prüfung ergab sich folgender Stand:  

 
Bieter Nr. Firma Angebot geprüft brutto  

01 Planungsbüro Schubert 22.491,00 € 

02 Büro für Landschaftsarchitektur Hübner 26.189,52 € 

03 Büro Richter + Kaup 27.156,61 € 

 

Ergebnis der 4. Wertungsstufe:  Angebot: Bieter Nr. 01 

 

   Planungsbüro Schubert GmbH & Co KG 

   Rumpeltstr. 1 

   01454 Radeberg 

 

mit einer Angebotssumme von 22.491,00 € brutto. 

 

 

Oßling, 08.01.2026   _____________________________ 
  Johannes Nitzsche, Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablageinformation: Oßling\Aktenplan\6 - Bau- und Wohnungswesen, Straßen, Gewässer\61 - Raumordnung-

Entwicklungsplanung\Städtebauförderung\Angebotsverfahren\Vergabevorschlag 



Gemeinderat Oßling  Index: 2684 

 

Nummer:  08/01/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.8. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Vergabe Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtung Kommunale Grundschule Kastanienschule 

Oßling 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beschließt die Vergabe der Leistung "Ertüchtigung  

der Sicherheitsbeleuchtung der Kommunalen Grundschule Kastanienschule  

Oßling" an die 

 

Firma: 

 

 

zu einem Angebotspreis von ...... 

 

 

 

 

Wird zur Sitzung als Tischvorlage nachgereicht!  

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

 



Gemeinderat Oßling  Index: 2685 

 

Nummer:  09/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.9. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Stellungnahme zur Teilaufhebung Bebauungsplan "Stadtzentrum" der Stadt Bernsdorf 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling gibt zur Teilaufhebung Bebauungsplan "Stadtzentrum"  

nachfolgende Stellungnahme ab: 

 

 

Durch die vorliegende Planung werden die Belange der Gemeinde Oßling nicht  

berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

 

 







Gemeinderat Oßling  Index: 2686 

 

Nummer:  10/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 
 
Ausschuss 1:       .  .     
 

Ausschuss 2:       .  .     
 

Ortschaftsrat:      .  .     
 

Gemeinderat 
 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.10. 21.01.2026 
 

 

Betreff: Stellungnahme zum Vorentwurf der  7. Änderung Flächennutzungsplan Verwaltungsverband 
"Am Klosterwasser" 
 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling gibt zum vorliegenden Vorentwurf der 7. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des Verwaltungsverbandes "Am Klosterwasser" im  

Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nachfolgende  

Stellungnahme ab: 

 

Durch die vorliegende Planung werden die Belange der Gemeinde Oßling nicht  

berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beratungsergebnis 
Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

 







Gemeinderat Oßling  Index: 2687 

 

Nummer:  11/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.11. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Kaufantrag für die komm. Flurstücke 1063/2, 1063/4 und 1063/5 der Gem. Weißig 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Der Gemeinderat Oßling stimmt dem vorliegenden Antrag auf Kauf der  
kommunalen Flurstücke-Nr. 1063/2, 1063/4 und 1063/5 der Gemarkung Weißig an 
Herrn Andreas Berndt zu. 
 
Der Käufer hat die mit dem Grunderwerb entstehenden Kosten zu tragen. Der  
Verkauf soll mindestens zum Verkehrswert (Richtwert Gutachterausschuss LRA  
Bautzen) erfolgen. 
 
Als Verkaufspreis werden 4,00 Euro pro m² festgeschrieben. 
 
 
 
 
 
 
  

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 
Begründung 
 
Am 15.09.2025 hat Herr Berndt einen Kaufantrag für die benannten  
Grundstücke gestellt. 
Am 19.11.2025 hat der Ortschaftrat Weißig dem Verkauf zugestimmt. 

 



Gemeinderat Oßling  Index: 2688 

 

Nummer:  12/01/2026 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 5.12. 21.01.2026 

 

 

Betreff: Spendenannahmen nach § 73 Abs. 5 der SächsGemO 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beschließt, die vorerst unter Vorbehalt angenommenen 

Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO anzunehmen und für den jeweils  

bestimmten Zweck zu verwenden. 

 

Die Anlage zur Beschlussvorlage wir Ihnen als Tischvorlage nachgereicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beratungsergebnis 

Einstimmig mit 

Stimmenmehrheit 

Ja Nein Enthaltung Laut 

Beschluss- 

Vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

Ausschuss 1       

       

Ausschuss 2       

       

Gemeinderat       

       

 

 

 

 


